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Sonderschulung - Schultypen, Schularten 
 
a) Primarstufe 

Auf der Primarstufe ergeben sich bei einer Sonderschulung folgende Möglichkeiten, die Deklaration der Schultypen 

im Kopf des Zeugnisses vorzunehmen: 

 

 
 
 

 

 Sonderschule 

Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen haben 

besonderen Bildungsbedarf mit ausgewiesenem An-

spruch auf verstärkte Massnahmen. Die Kinder und 

Jugendlichen werden gemäss ihren Bedürfnissen 

gefördert und durch entsprechende Fachpersonen 

unterstützt. Die Schulung erfolgt separativ in einer 

Sonderschule. 

 

 1.-6. Klasse 

 

 Integrative Sonderschulung 

Schülerinnen und Schüler mit integrativer Sonder-

schulung haben besonderen Bildungsbedarf mit 

ausgewiesenem Anspruch auf verstärkte Massnah-

men. Sie werden innerhalb der Regelklasse geför-

dert und erhalten zusätzliche Unterstützung durch 

Fachpersonen der entsprechenden Sonderschule. 

 1.-6. Klasse 

 



 
 

 b) Sekundarstufe I 

Auf der Sekundarstufe I ergeben sich bei einer Sonderschulung folgende Möglichkeiten, die Deklaration der Schulty-

pen und Schularten im Kopf des Zeugnisses vorzunehmen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Sekundarschule in einer Sonderschule 

Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen ha-

ben besonderen Bildungsbedarf mit ausgewiese-

nem Anspruch auf verstärkte Massnahmen.  

Die Kinder und Jugendlichen werden gemäss ihren 

Bedürfnissen gefördert und durch entsprechende 

Fachpersonen unterstützt. Die Schulung erfolgt 

separativ in einer Sonderschule. 

Die Abgabe der zugerischen Zeugnisse an Son-

derschulen muss vom Bildungsrat bewilligt wer-

den. Auf der Sekundarstufe I müssen Sonderschu-

len zusätzlich die Schulart deklarieren, da dies für 

die weiterführenden Schulen bzw. für die Berufs-

bildung nötig ist. 

 

 1.-3. Klasse 

 

 
 

 
 

 

 Integrative Sonderschulung 

Schülerinnen und Schüler mit integrativer Sonder-

schulung haben besonderen Bildungsbedarf mit 

ausgewiesenem Anspruch auf verstärkte Mass-

nahmen. Sie werden innerhalb der Regelklasse 

der gemeindlichen Schulen gefördert und erhalten 

zusätzliche Unterstützung durch Fachpersonen der 

entsprechenden Sonderschule. Auf der Sekundar-

stufe I muss bei integrativer Sonderschulung zu-

sätzlich die Schulart deklariert werden, da dies für 

die weiterführenden Schulen bzw. für die Berufs-

bildung nötig ist. Die integrative Sonderschulung 

kann entweder in der Werk-, der Real- oder der 

Sekundarschule angeboten werden. 

 1.-3. Klasse 

 


